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STELLUNGNAHME 

ZUM EN'IWURF EINES PSYCHOlOGENGESETZES 

in der Fassung vom 19. 5. 1989 

verfaßt von einer Kommission der Gesellschaft österreichischer 

Nervenärzte l.md Psychiater 

unter dem VorSitz von Univ.Prof. Dr. Walter Spiel 

GRUNDIAGEN: 

Eingegangen sind Stellungnahmen von 

< ' 11" " "\'9 
Datum: 1. :' • .;JL, 1::;0 

21. JI!I\ '989 
t Vertel!� -_·�-=--=·=-'::-·=···=-::=:=Fr:;.:.=rtJ 

;tl (JvVJ �Z --

- Landesnervenkrankenhaus ValdunajRankweil (Vorarlberg) , gezeich­

net Dez. Dr. Peter König i 

- Allgemeines Öffentliches Krankenhaus des Landes Kärnten in 

Klagenfurt, Psychiatrische Abteilung, gezeichnet von Prim. Dr. 

'Ihomas Platz i 

- Iandeskrankenhaus Villach, Abteilung für Neurologie l.md Psycho­

somatik, gezeichnet Prim. Dez. Dr. Hel:Wig Scholz i 

- Wagner-Jauregg-Krankenhaus Linz, gezeichnet Prof. Dr. Hoffmanni 

- Psychiatrisches Krankenhaus der Stadt Wien Batnrgartner Höhe, 

gezeichnet Prof. Dr. Gabrieli 

- des weiteren eine Stellungnahme sämtlicher psychiatriScher 

Primarii des PsychiatriSchen Krankenhauses BaUl'l'g8rtner Höhe. 

- Pro Mente Infinnis, gezeichnet Dez. Dl;. Schöny; 

- Psychiatrisches Iandessonderkrankenhaus IG.osterneuburgjGugging, 

gezeichnet Hofrat Dr. Marksteiner; 

- Dachverband österreichischer Psychotherapeutischer Vereinigun­

gen, gezeichnet Dez. Dr. Raoul schindler. 

1 

18/SN-218/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 10

www.parlament.gv.at



Mit einbezogen werden 

- die Ergebnisse der Beratungen des österreichischen Berufsver-

bandes diplomierter Sozialarbeiter, gezeichnet Markus 
Hochgerner ; 

- Illdwig Bol tzmanninsti tut für SUchtforschung, gezeichnet Prof. 

Dr. Springer; 

- österreichischer Verein für Individualpsychologie, gezeichnet 

Dr. Ratzka; 

- Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der praktizierenden Ner­

venärzte, gezeichnet Dr. Bernd Ponnner; 
- Stellungnahme von Doz. DDr. Margarete Minauf, Psychiatrisches 

Sonderkrankenhaus Graz; 

- Allgemeines Öffentliches Krankenhaus der I.andeshauptstadt Linz, 

Neurologische Abteilung, Doz. Dr. Dieter Klingler; 

- llldwig Boltzroanninstitut, Prof. Dr. Jürgen Pelikan; 

- Institut für Medizinische Psychologie der Medizinischen Fakul-

tät der Universität Wien, Prof. Dr. El:win Ringel; 

sowie 

- die Resolution des Beirats für Psychologische Hygiene zum 
Entwurf eines Psychologengesetzes (Fassung 20. 2. 1989). 
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DIE ZUSAMMENSCHAU AllER EmGEGANGENEN STELIDNGNAHMEN ERGIBr FOL-

GENDFS: 

1. Ad B e r u f s d e f i n i t i o n  

Zu § 1 

Die Formulierung 

"Die Ausübung des psychologischen Berufes im Sinne dieses Bundes­

gesetzes ist die Untersuchung, Auslegung, Änderung und Vorhersage 

des Verhaltens und Erlebens von Menschen . . •  " 

kann nicht akzeptiert werden, da sie in keiner Weise die Tätig­

keit eines Psychologen gegenüber den Tätigkeiten eines Psychia­

ters diskriminiert. Man kann nicht die Tätigkeit eines Psycholo­

gen durch Inhalte, die urrgangssprachlich mit dem Wort "psycholo­

gisch" in Verbindung gebracht werden, definieren. 

Im Detail wäre bei dieser Formulierung der Ausdnlck "Änderung" 

ersa tzlos zu streichen, da dieser Begriff gleichbedeutend mit 

"'Iherapie" ist. Zum zweiten wird vorgeschlagen, " soferne 

dabei Erkenntnisse und Methoden der wissenschaftlichen Psycholo­

gie unmittelbar angewendet werden • • •  " durch folgende Formulie­

rung zu ersetzen: ". . .  soferne dabei ausschließlich Erkenntnisse, 

Methoden und Tätigkeiten der wissenschaftlichen Psychologie un­

mittelbar angewendet werden. " 

Die Konnnission schlägt daher vor, diesen § 1 wie folgt zu formu­

lieren : 

"Die Ausübung des psychologischen Berufes im Sinne dieses B un des­

gesetzes ist die Untersuchung, Auslegung und Vorhersage des Ver­

haltens und Erlebens von Menschen sowie deren Betreuung, soferne 

dabei ausschließlich Erkenntnisse, Methoden und Tätigkeiten der 

wissens chaftlichen Psychologie unmittelbar angewendet werden; 

dabei ist die Abgrenzung zu den ärztlichen Tätigkeiten zu beach-
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ten�" 

Der Ausdru.ck "psychische Veränderungen" sollte im gesamten Ge­

setzestext nicht mehr venvendet werden, da er natürlich auch 

Diagnosen subsurnmiert, die in den medizinisch-psychiatrischen 

Klassifikationsschemen I:sM 3 und ICD 9, erarbeitet und herausge­

geben von der Wel tgesundhei tsorganisation, angeführt werden. Da 

sich die im Gesetzestext vorgesehene For.mulierung mit der Be­

schreibung ärztlidler Tätigkeiten deckt, wird errpfohlen, in der 

Endfassung keine derart globalen Begriffe zu v€-1'Vlenden, sondern 

diese besser einzugrenzen. 

Zu Absatz 2, Ziffer 1 ist zu sagen: 

Die For.mulierung "... sich darauf grü.irlende Prognosen, Zeugnisse 

und Gutachten ... " sollte nicht Venvendung finden, da das Wort 

"Gutachten" das sogenannte "Geric..'1tsgutachten" präjudiziert. -Es 
sollte daher durc.'1 das Wort "Befunde" ersetzt werden; selbstver­

ständlich ist es das Rec..'1t des Psychologen, über seine Untersu­

chungen Befunde abzugeben. 

In Absatz 2, Ziffer 3 

wird der Begriff "Behandlung" VEmvendet. Die genannte Kommission 

empfiehlt, den Ausdru.ck "Eehandlung" im gesamten Gesetz zu strei­

chen, da dies einen Eingriff in die ärztliche Tätigkeit bedeutet. 

Es wird daher vorgeschlage."1, statt dessen den Begriff "Betreuung" 

zu verwenden. 

2. Ad A u s b i l d u n g  

Zu § 4 

Absatz 1: 

Als völlig inakzeptabel faßt die Kommission der Gesellschaft der 

österreichischen Nervenärzte und Psychiater die Ausbildungsdauer 
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von' nur einem Jahr auf, da diese nur als eine "Schmalspurausbil­

dung" zu qualifizieren ist. zumindest für die nach § 1, Absatz 2, 

Ziffer 1 und 3 tätigen Psychologen rnW3 doch wahl eine mehrj ährige 

Ausbildung gewährleistet sein. Die Ausbildung für diese Tätigkeit 

ist nicht gewährleistet, wenn ein Psychologe ein Jahr lang in der 

Praxis eines frei Praktizierenden Erfahrungen sanunel t, da er die 

notwendigen differentialdiagnostisChen Erfahrungen bei di-eser 

Klientel gar nicht machen kann. Es wird daher dringend empfahlen, 

die Ausbildung zumindest der im klinischen Bereich und im direk­

ten � mit Menschen tätige.'1 Psychologen ausschließlich in 

Einrichtungen wie universitätskliniken, Iandeskrankenhäuse:m etc. 

absolvieren zu lassen, da nur dort die Gewähr dafür besteht, daß 

die Studierenden ausreichend Erfahrtmg sammeln könn�. 

Im übrigen spric.1J.t die Formulie...'I'i.l11g dieses vorliegenden Gesetzes­

textes ohnehin ausdrücklich über "das Ausmaß der-Ausbildung" I was 

nur so verstanden werden kann , daß der Gesetzgeber eine hochqua­

lifizierte Ausbildung fordert. 

Die Kommission der österreichischen Navenärzte und Psychiater 

hat mit Befrem:ien festgestelI t, daß die in der Erstfassung vom 

20. 2. 1989 bereits angedeuteten FOrmulierungen hinsichtlich einer 

Fachspezialisation im Rahmen der psychologische.'1 Tätigkeiten in 

der nun vorliegenden Fassung vom 19. 5. nicht mehr aufscheinen. 

Andererseits firrlet sich in § 5 über die Fortbildung ein Hinweis 

auf eine dreijährige Ausbildung mit berufsbegleitenden, ver­

pflichtenden Fortbildungen, woraus abgeleitet werden kann, daß 

die Verfasser des Gesetzes sich sehr wahl über die ausreichende 

Ausbildung im klaren waren . Man wird also überlegen müssen, ob 
eine Zulassung zum Psychologenberuf generell nac.'1 einer einj ähri­

gen Ausbildungsfrist erfolgen soll, was dann auch die Tätigkeit 

am Patienten oder Menschen beinhaltet (man kann ja schließlich 

den· Patienten nicht verbieten, derartig ausgebildete Psychologen 

zu konsultieren), oder
· ob - wie eben z. B. in § 5 angesprochen -

eine umfangreichere, spezialisierte Ausbildung vorauszusetzen 

ist. 

5 

18/SN-218/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 10

www.parlament.gv.at



· . 

Die Kommission der österreichischen Nervenärzte schlägt daher 

vor, die Ausbildungszeit mit drei Jahren für die Allgemeintätig­

keit des Psychologen und mit fünf Jahren für die Ausbildung zu 

einem Fachpsychologen, insbesondere einem klinischen Psychologen, 

festzusetzen • 

-Oie Kommission stellt auch fest, daß an mehreren Stellen -des 

Gesetzesentwurfes die verpflic.lJ.tende Fortbildung, für die der 

österreichische Berunfsverband der Psychologen zu sorgen hat, 

erwähnt wird. Man könnte bei diesen Formulienmgen an eine 

"Zwangsausbilchmg" denken, was sicher nicht wünschenswert ist. 
Die Kommission vert.ri tt die Auffassung I daß der Psychologe freie 

Wahl in der Art der Fortbildung haben sollte, allerdings bei 

einer Verpflichtung zum Besuch von Fortbildungsveranstaltung� an 

sich. 

Zu § 6 

Absatz 10: 
-

Es wird empfohlen, im Gesetz festzuhalten, daß das Ministerium 

bei der Ausarbeitung der nähere.T'l Vorschriften und auch für die 

Festlegung der Qualifikation einer Ausbildungsstelle entsprechen­

de Fachgremien (Psychohygienebeirat) zu konsultieren hat. 

3.  Ad B e r u f s b e z eie h n u n g 

Zu § 7 und § 8 

Die Kommission der österreichischen Nervenärzte und Psychiater 

stellt fest I daß der Ausdruck Psychologe so im allgemeinen 

Sprachgebrauch des täglichen Lebens verwurzelt ist, daß er unter 

keinen Umständen hegemonisiert werden darf. Zum ersten gibt es 

eine Reihe hochangesehener internatiOnaler wissenschaftlicher 

Vereinigungen, die sich "psychOlogisch" nennen, und man würde 
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sich international lächerlich machen, wollte man diesen Vereinen 

das Tragen dieses Titels (in wortverbindungen) verbieten. Es 

stellt sich somit die Frage - und dies ist ein Vorschlag -, iln 
gesamten Gesetzestext den Ausdnlck "Dip10Irpsycho1oge" anstelle 

von "Psychologe" zu Vel:Wenden . 

Zu § 8 

Absatz 6: 
Ein kleiner granunatikalischer Fehler: Die Mehrzahl von ''Wort'' 

heißt in diesem Zusanrrnenhang ''Wörter'' (gemäß Duden) . 

Zu § 9 

Absatz 5: 
Dieser Absatz sollte ersatzlos gestrichen werden in Hinblick auf -

die zu § 4 vorgesc..'l1agenen Regelungen. 

4. Ad D e 1 e g a t i o n  s p r i n z i p 

Zu § 11 

Die Kormnission der Gesellschaft der österreichischen Nervenärzte 

und Psychiater ist nach wie vor der Überzeugung, daß das Delega­

tionsprinzip festgeschrieben werden muß . Dieser Paragraph 

schreibt die Zusannnenarbei t mit Ärzten vor, wenn drei Voraus­

setzungen gegeben sind, nämlich zum einen eine körperliche Krank­

hei t, zum anderen eine Geistes- und zum dritten eine Gemütskrank­

heit, und Vel:Wendet damit Begriffe, die in der Psychiatrie nur 

mehr begrenzt Anwendung finden und unscharf sind, was man auc..'1 

beiln Nachlesen der verbreitetsten modernen psychiatrischen Klas­

sifikationssysteme, des DSM 3 bzw. ICD 9, nachlesen kann . Es darf 
darauf hingewiesen werden, daß es sich dabei um von österreich 

für die Gesundhei tsvenval tung akzeptierte intenlationale Diagno-
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.senschemata , erarbeitet von der Wel tgesundheitsorganisation, 

handelt. Wenn man die dort genannten diagnostischen Vokabel nun 
plötzlich einer anderen Benlfsgruppe zuschreibt, oder die Benlfs­

gruppe der Psychiater und Neurolcgen auf die obengenannten Be­

griffsbestimmungen einengt, verstößt man gegen ein seit Jahrzelm­

ten bestehendes internationales Prinzip; auch verwendet die ge­

samte österreichische Krankenhausorganisation diese Klassifika­

tion im Rahmen ihres diagnostische.T'l systems in der VeJ:Wal tung . 

Aber auch rein vom Gesichtspunkt der Logik ist die Vorstellung 

der völligen Freizügigkeit des Psyc..'101ogen nicht haltbar: Es ist 
einfach unlogisch, wenn man anninunt , daß jemand, der ein Fachge­

biet nicht studie.-rt hat (nämlich Medizin) , zu entscheiden hat, 

welcher Fall zum Mediziner geschic..'ct: werden müsse. 

Zu § 15 

Die Ar.beitsgnlppe der Gesellschaft österreichischer Nervenärzte 

und Psychiater hat mit großem Erstaunen festgestellt, daß in der 

Organisation der Körperschaft, die dann das Psycholcgengesetz 

exekutieren soll, keinerlei Hinweis auf eine Disziplinarinstanz 

aufscheint. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Zusanunenfassend erlaubt sich die Kommission der österreichischen 

Nervenärzte und Psychiater, nochmals punktuell die zentralen 

Probleme anzuschneideI).: 

1.  Wenn es nicht darum geht, einen zweiten Heilberuf zu etablie­

ren, dann muß in der Endfassung des Psychologengesetzes fol­

gendes beriicksichtigt werden: 

a) 

Die Definition und Beschreibung des Tätigkeitsfeldes ist neu 

zu fonnulieren. 

b) 

Der Ausdruck "Behandlung" sollte grundsätzlich im gesamten 

Gesetzestext durch den Ausdruck "Betremmg" ersetzt werden, 

der Ausdruck "Gutachten" durc.'1 "Befund". 

2. Das Delegationsprinzip muß unter allen Umständen eingehalten 

werden; es kann nicht demjenigen, der nicht Medizin studiert 

hat, zugemutet werden zu entscheiden, was in die Medizin 

gehört. 

3 .  Die Ausbildung mit einem Jahr ist eindeutig zu kurz bemessen, 
es werden' drei Jahre, für die "Allround-Ausbildung" und fünf 

Jam-e für die Fachspezialisation empfohlen. 

Wenn ein hoher standard gewährleistet werden soll, dann muß 

der Gesetzgeber Fachspezialisationen definiert in diesem. Ge­

setz verankern, insbesondere die des "klinischen Psychologen". 

4. Auf die Notl,..,endigkeit, auch ein Disziplinarrecht in diesem 

Gesetzesentwurf zu verankern, wird hingewiesen. 

5. Darüber hinaus wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß zur 

Abrundung der gesamten Problematik ein Psychotherapiegesetz 

eine vordringliche Notwendigkeit darstellt und zumin::iest in 
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zeitlich nahem Abstand zum Psychologengesetz, wenn nicht da­

vor, Rechtskraft erlangen sollte. 

/( :' 
,,/ ,i 

,
/ (/ , i ,(, "" j' ! /) { ; 1/ 

I / /f:"v�,-c-,t.. ,�� j·1 
Uni v. Prrf. Dr. Pranz Gerstenbrand 

Präf;ident der Gesellschaft 

österreichischer-Nervenärzte 

und Psychiater .. 
0V!� 

Univ.Prof. Dr. iWalter Spiel � 
Vizepräsident der,Gesellschaft 

� / 
österreichischer Nervenärzte und Psychiater 

Vorsitzender der Kommission / 

Uni v . Prof. Dr. Eberhard Gabriel 

Sekretär für psychiatrische Angelegenheiten 

der Gesellschaft österreichischer 

Nervenärzte und Psychiater 
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